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 Veröffentlicht am 02.02.1970

Norm

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Die leichtfertige Erstattung einer unbegründeten Strafanzeige gegen einen Kollegen und die damit im Zusammenhang

erfolgte unbegründete Anzeige an die Standesbehörde begründen die Disziplinarvergehen der

Berufspflichtenverletzung und der Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes.
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